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Gesetz
über Änderung von Grenzen der Länder.

Vom 28. Juni 1950
Die Landtage der Länder der Deutschen Demo

kratischen Republik haben ihre Regierungen beauf
tragt, die Grenzen der Kreise insoweit zu ändern, 
als dies zur Vereinfachung der Verwaltung und zur 
besseren Erfüllung der Verwaltungsaufgaben not
wendig geworden war. Diese Aufgaben werden die 
Länderregierungen nur dann in befriedigender Weise 
lösen können, wenn zugleich die Möglichkeit besteht, 
die Grenzen der Länder an einigen Stellen zu ändern.

Die Volkskammer hat daher dieses Gesetz be
schlossen: g j

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik wird beauftragt, im Einvernehmen mit den 
Regierungen der Länder die Grenzen der Länder an 
den Stellen zu ändern, wo dies im Zusammenhang 
mit der Änderung der Kreisgrenzen aus wirtschafts
politischen, bevölkerungspolitischen oder verkehrs
technischen Gründen notwendig erscheint.

§ 2
Das Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.
Berlin, den 28. Juni 1950

Das vorstehende, vom Präsidenten der Provisori
schen Volkskammer unter dem achtundzwanzigsten 
Juni neunzehnhundertundfünfzig ausgefertigte Ge
setz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 7. Juli 1950
Der Präsident 

der Deutschen Demokratischen Republik
W. P і e с к


